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An den 
Präsidenten des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Scheucher und! Genossen vom 
·21. Jänn~r 1988, Nr. 1486/J, betreffend Leistungen des Öko­
Fonds für den Bezirk VOitsberg, beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Im Jahr 1987 wurde neben der Förd~rung von Einzelrnaßnahmen 
sowohl im Bereich der Luftreinhaltung als auch Abfallbehand~. 

, 
lung eine.weitgreifende Förderungsaktion zur Umstellung der 
Energieversor~ung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf 
Fernwärme. aus dem Kraftwerk Voitsberg 111 durchgeführt. Nach 
eirler längeren Anlaufphas& liegen nunmehr aus diesem Bereich 
18 Anträge vor, von denen bisher 2 positiv entschiederi wurden. 
Die bisher zug~sagten Förderungen betrafen ein Investitionsvo~ 
lumen von ca. ÖS 1,000.000,-. Vorlieg~nde Projekte, welche in 
einer der näc~sten Sitz~ngen entschieden werden, betreffen ein 
Investitionsvolumen in ·Höhe von rund ÖS 27,400.000,-~ 

Aus den v.o r i i e gen den Pro j ek t e n ist ein e d e u tl ich e:A k t i v i t ätz u 
Umweltschutzinvestitionen di~ser Regi6n ersichtlich,welche 
sich in entsprechenden Förderungsmaßnahmen des Umwelt~ und 
Wasserwirtschaftsfonds niederschlagen wird. 
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Zu 2.: 

Am 22. Dezember 1987 hat der Ministerrat den Entwurf eines 
Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen beschlossen . 

. 
Dieser Entwurf orientiert sich im wesentlichen am derzeitigen 
Dampfkessel-Emissionsgesetz und beinhaltet zusätzliche Alt- " 
anlagensanierungsbestimmungen. 

Nunmehr sollen sämtliche Dampfkesselanlagen, die vor Inkraft­
treten des Luftreinhaltegesetzes in Betrieb genommen wurden, 
nach Durchführung einer einmaligen Sanierungsaktion "spätestens 

I 

innerhalb von sechs Jahren den in einer Anlage zum Gesetz 
festgelegten Emissionsgrenzwerten entsprechen; andernfalls 
dOrfen sie nach diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter betrieben 
werden. Die an den Entwurf des Luftreinhaltegesetzes fOr Kes­
selanlagen gestellte Forderung, eine einmalige Sanierung" be­
stehender Dampfkesselanlagen einzuleiten, hat zur Folge, daß 
die fOr diese Maßnahmen maßgeblichen Emissionsgrenzwerte 
während der gesamten Laufzeit der Sanierung verbindlich blei­
ben müssen. Darum wurden diese Emissionsgrenzwerte für Alt­
anlagen in der Anlage zum Gesetz festgelegt. Auch im Hinblick 
auf die Höhe der mit der vorgesehenen Sanierung verbundenen 
Investitionen erscheint es geboten, die Sanierung nicht nur 
hinsichtlich der Sanierungsfristen, sondern auch hinsichtlich 
der einzuhaltenden Grenzwerte auf gesetzlicher Ebene zu deter-. 
minieren. Nur so ist die für die Investitionsentscheidung des" 
Betreibers einer Dampfkesselanlage unbedingt notwendige 
Rechtssicherheit erzielbar. Wenn die Grenzwerte dieser Verord­
nung vorbehalten würden, erscheint die Sicherheit dieser Rege­
lung nicht gegeben, weil ein einstweiliges Sanierungsverfahren . 
mit Erlassung einer neuen Verordnung mit neuenGrenzwerten das 
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Sanierungsverfahren unterbrechen wUrde und wieder von neuem zu 
laufen beginnen müßte. Damit wUrde sich allerdings die Frist, 
nach der. das Sanierungsverfahren an sich abgeschlossen wäre; 
nach weiter verlängern. 

Wie im Entwurf des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen 
. festgehalten wurde, sind neben den umweltpolitischen Verbes­

serungen große industriepolitische und beschäftigungspoliti­
sche Impulse für dieösterr. Wirtschaft zu erwarten. Die Sa­
nierung der Altanlagen wird Investitionen im Gesamtausmaß von 
mehreren Milliarden Schilling erfordern, wobei auch ~in be­
trächtlicher Teil dieses Inv~stitionsvolumens dem Bezirk 
Voitsberg zugute kommen wird. 

Im Rahmen der Geräteaktion meines Ressorts wurde das Amt der· 
Steiermärkischen Landesregierung bisher ,mit Luft-, Lärm- und 
Wassermeßgeräten im Gesamtwert von S 22,446.500,- unterstützt. 

DIe Stationierung der Meßstationen im Bundesland Steiermark 
wird - so auch im Bezirk Voitsberg - derzeit durch das Amt der 
Steiermär~ischen Landesregierung durchgeführt. 

Die ,weiteren MaßnahmenfUr die Zurverfügungstellung von 
Umweltmeßgeräten für das Land Steiermark und im besondere~ 

den Bezirk Voitsberg sind derzeit noch nicht abschätzbar. 

~."'.'.'. 
. . . . ~ 

für 
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